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Landkreis Lüchow-Dannenberg  12.12.2013 
Der Landrat 
20 – Finanzen 
Frau Erlebach 

Sitzungsvorlage Nr.: 2013/617 
Antrag 

Antrag der CDU-Fraktion vom 08.12.2013 zur Sanierung der 
Feuerwehrtechnischen Zentrale 

 

Kreisausschuss 09.12.2013 TOP  
 

Kreistag 17.12.2013 TOP  
 

Antrag der CDU-Fraktion, Eingang per E-Mail am 09.12.2013: 
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Stellungnahme der Verwaltung:     

Nach § 58 Abs. 1 Nr. 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) beschließt 
die Vertretung (der Kreistag) über die Haushaltssatzung, die mittelfristige Ergebnis- und 
Finanzplanung und das Investitionsprogramm.    
Nach § 118 Abs. 4 NKomVG sind die Ergebnis- und Finanzplanung und das Investitionsprogramm 
jährlich anzupassen und fortzuführen. 
 
Die Maßnahme "Sanierung der FTZ Dannenberg" ist im Teilfinanzplan des Produktes 12601 - 
Brandschutz in der mittelfristigen Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2015 mit einem 
Investitionsvolumen von 750.000,- EUR veranschlagt (Seite 294 des Haushaltsplanes). Dies geht 
zudem aus der Investitionsübersicht (Seite 419) hervor. 
 
Der Kreistag beschließt mit der Haushaltssatzung den Haushaltsplan. Mit der Haushaltsgenehmigung 
und nach erfolgter Bekanntmachung dient der Haushaltsplan gem. § 113 Abs. 3 NkomVG als 
Grundlage für die Haushaltswirtschaft. Damit werden die Vorgaben für die Verwaltung festgelegt. Das 
Investitionsprogramm für die Folgejahre ist so lange verbindlich, wie der Kreistag nicht abweichende 
Beschlüsse gefasst hat (s. auch § 118 Abs. 4 NkomVG). D.h., wenn der Kreistag nächstes Jahr 
andere Prioritäten setzt und beschließt, ist die Sanierung hinfällig.  
 
Das Gebäudemanagement wird im Frühjahr 2014 die Planungsleistungen für die 
Sanierungsmaßnahme vergeben. Erst danach kann eine kostenmäßig konkrete Veranschlagung der 
erforderlichen Kosten erfolgen, so dass vermutlich eine Anpassung des vorgenannten Betrages im 
Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2015 notwendig wird. 
 
Eine verbindlichere Festschreibung ist insofern nicht möglich, weil der Kreistag jederzeit auch im 
Rahmen einer Nachtragssatzung die Möglichkeit hat, das Investitionsprogramm zu ändern. 
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